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Kurzfassung 

Mit dieser Vorlage werden der Leistungsauftrag und der Globalbudgetsaldo für die Erfüllung 
der Aufgabe «Mittelschulbildung» für die Jahre 2026–2028 definiert und der dafür nötige Ver-
pflichtungskredit beantragt. Die Aufgabe «Mittelschulbildung» umfasst die folgenden Leistun-
gen, die von den kantonalen Mittelschulen (Kantonsschule Olten, Kantonsschule Solothurn) zu 
erbringen sind:  

– Führen von gymnasialen Ausbildungsgängen, die zu eidgenössisch anerkannten Ma-
turitätszeugnissen führen 

– Führen des Unterrichts der Sekundarschule P an den Kantonsschulen 

– Führen von Ausbildungsgängen der Fachmittelschule 

– Führen von weiteren Bildungsgängen 

Wegen den positiven Erfahrungen und Erkenntnissen mit den Indikatoren aus der Global-
budgetperiode 2023–2025 wurden die Indikatoren nicht geändert.  

a) Globalbudget: «Mittelschulbildung» 

1. Produktegruppe 1: Gymnasien 

1.1.  Fundierte, qualitativ hochstehende Allgemeinbildung zur Vorbereitung auf das 
Universitätsstudium nach den Vorgaben der EDK und des Bundes 

1.2. Kostengünstige Ausbildung 

2. Produktegruppe 2: Sekundarschulen P 

2.1. Grundlegende, qualitativ hochstehende Allgemeinbildung als Vorbereitung auf 
die Maturitätslehrgänge 

2.2. Kostengünstige Ausbildung 

3. Produktegruppe 3: Fachmittelschulen (FMS) 

3.1. Bedarfsgerechte, qualitativ hochstehende Vorbereitung auf anspruchsvolle Be-
rufsausbildungen an Fachhochschulen und höheren Fachschulen nach den Vorga-
ben der EDK 

3.2. Kostengünstige Ausbildung 

4. Produktegruppe 4: Weitere Bildungsgänge 

4.1. Führung von Vorkursen zur optimalen Vorbereitung auf Vorschul- und Primar-
stufenstudiengänge sowie Führung von Passerellenlehrgängen 

Der für die neue Globalbudgetperiode beantragte Verpflichtungskredit liegt 10,4 Mio. Franken 
oder 8,2 Prozent über den Rechnungs- und Budgetwerten der jetzigen Globalbudgetperiode so-
wie 15,0 Mio. Franken oder 12,2 Prozent über dem Verpflichtungskredit 2023–2025. Die Mehr-
kosten sind auf zusätzliche Klassen aufgrund der demografischen Entwicklung, Lohnerhöhun-
gen infolge Teuerungsausgleich, Mehrkosten aufgrund des zusätzlichen neuen Standorts der 
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Kantonsschule Solothurn und Stufenanstiege zurückzuführen. Betreffend Details zu den Abwei-
chungen siehe Ziffer 3.5.3. 

Die totalrevidierten bundesrechtlichen Grundlagen und der neue Rahmenlehrplan für die gym-
nasialen Maturitätsschulen erfordern eine Anpassung der kantonalen Vorgaben. Die kantonale 
Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität erfolgt im Rahmen des Projekts GymSO 27. Im 
März 2025 hat der Regierungsrat die neue Stundentafel und den angepassten Schwerpunktfach-
katalog, der ab Schuljahr 2027/2028 gilt, verabschiedet. Auf das Schuljahr 2027/2028 werden der 
überarbeitete kantonale Lehrplan sowie die revidierten Rechtsgrundlagen in Kraft treten. Der 
neu eingeführte Praxiseinsatz im Fachmaturitätsjahr für das Berufsfeld Pädagogik ist im Sommer 
2024 erfolgreich gestartet. Ab Sommer 2026 wird die Kantonsschule in Solothurn neu an zwei 
Standorten, am Standort «Herrenweg» sowie an der Pädagogischen Hochschule FHNW an der 
Sternengasse, geführt. 

b) Verpflichtungskredit 2026 bis 2028 137’698’000 Franken 
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Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget «Mittelschulbil-
dung» für die Jahre 2026 bis 2028. 

1. Einleitende Bemerkungen 

Die Aufgabe «Mittelschulbildung» umfasst die folgenden Leistungen, die von den kantonalen 
Mittelschulen (Kantonsschule Solothurn, Kantonsschule Olten) zu erbringen sind:  

– Führen von gymnasialen Ausbildungsgängen, die zu eidgenössisch anerkannten, 
gymnasialen Maturitätszeugnissen führen 

– Führen des Unterrichts der Sekundarschule P an den Kantonsschulen 

– Führen von Ausbildungsgängen der Fachmittelschule 

– Führen von weiteren Bildungsgängen 

Aufgrund der guten Erfahrungen mit den bisherigen Indikatoren sowie der Vorgaben für die 
Formulierung der Leistungsaufträge wurden die Indikatoren nicht geändert.  

Seit der Einführung der gymnasialen Maturität nach MAV 95 (Verordnung über die Anerken-
nung der gymnasialen Maturitätsausweise vom 15.02.1995; SR 413.11) im Kanton Solothurn wer-
den an den Kantonsschulen Olten und Solothurn die Schwerpunktfächer Griechisch, Latein, Itali-
enisch, Spanisch, Physik und Anwendungen der Mathematik, Biologie und Chemie, Wirtschaft 
und Recht, Bildnerisches Gestalten und Musik sowie seit dem Schuljahr 2018/2019 das Schwer-
punktfach Englisch angeboten. 
Am 1. August 2024 sind das totalrevidierte Bundesrecht und der neue Rahmenlehrplan für die 
gymnasialen Maturitätsschulen in Kraft getreten. Die Änderungen erfordern eine Anpassung 
der kantonalen Rechtsgrundlagen, auch im pädagogisch-didaktischen Bereich. Die Umsetzung 
der Vorgaben respektive Weiterentwicklung und Strukturierung des Solothurner Gymnasiums 
erfolgt im Rahmen des vom Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen (ABMH) im Depar-
tement für Bildung und Kultur (DBK) geführten Projekts GymSO 27. 
Im März 2025 hat der Regierungsrat die neue Stundentafel und den angepassten Schwerpunkt-
fachkatalog, der ab Schuljahr 2027/2028 für alle neuen ersten Klassen des Gymnasiums gilt, ver-
abschiedet. Neben den bewährten Schwerpunktfächern Wirtschaft und Recht, Biologie und Che-
mie, Physik und Anwendungen der Mathematik, Italienisch, Spanisch, Bildende Künste und Mu-
sik werden neu die zwei interdisziplinären Schwerpunktfächer «Classics» (Latein, Geschichte, 
Philosophie) und «Global Studies» (Geografie, Biologie, Wirtschaft und Recht) geführt. 

Der kantonale Lehrplan für das Gymnasium, der seit 1. August 2014 in Kraft ist, richtet sich nach 
den eidgenössischen Vorgaben, insbesondere nach dem von der Konferenz der kantonalen Er-
ziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) erlassenen Rahmenlehrplan für die Maturitäts-
schulen. Die EDK hat im März 2016 beschlossen, den eidgenössischen Rahmenlehrplan in den 
Fächern Mathematik und Erstsprache mit basalen fachlichen Kompetenzen für allgemeine Stu-
dierfähigkeit (bfKS) zu ergänzen. Die kantonalen Fachlehrpläne Mathematik und Deutsch wur-
den mit den bfKS ergänzt. Im Juni 2024 hat die EDK-Plenarversammlung den revidierten Rah-
menlehrplan verabschiedet, der die Mindestanforderungen an die fachlichen und überfachli-
chen Lerninhalte beschreibt und der Vergleichbarkeit auf schweizerischer Ebene dient. Im Rah-
men des Teilprojekts 2 (TP 2) des kantonalen Projekts GymSO 27 erarbeitet das DBK, auf der Ba-
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sis der eidgenössischen Vorgaben und in Zusammenarbeit mit den Kantonsschulen, den kanto-
nalen Lehrplan für das Gymnasium. Er tritt im Schuljahr 2027/2028 für alle neuen ersten Klassen 
des Gymnasiums in Kraft. 

Die EDK entschied am 27. Oktober 2017, Informatik als obligatorisches Fach an den Gymnasien 
einzuführen. Zugleich verabschiedete sie den neuen Rahmenlehrplan Informatik. Der Regie-
rungsrat hat in der Folge die Änderung der Stundentafeln für die gymnasialen Maturitätslehr-
gänge beschlossen und einen neuen Fachlehrplan Informatik erlassen (RRB Nr. 2018/1043 vom 
25.06.2018). Dieser ist seit dem Schuljahr 2019/2020 gültig. Für die vierte, gemäss EDK-Rahmen-
lehrplan angedachte und empfohlene, Lektion erfolgte eine Umsetzung im Sinne eines Schul-
versuchs. Ende 2024 wurde der Schulversuch zur vierten Lektion Informatik evaluiert. Aufgrund 
der positiven Erfahrungen der Kantonsschule Solothurn (KSSO) mit dem fächerübergreifenden, 
projektartigen Unterricht haben die Schulleitungen der beiden Kantonsschulen beim DBK bean-
tragt, die vierte Lektion des obligatorischen Faches Informatik (OFI) mit dem Modell der KSSO 
im dritten Gymnasialjahr umzusetzen. Das interdisziplinäre Informatikprojekt wird ab Schuljahr 
2027/2028 beibehalten. 

Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen durch begleitetes selbstorganisiertes Lernen 
(BSL) hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Studien und Evaluationen wei-
sen darauf hin, dass einerseits die Hochschulen die Fähigkeit zum selbstorganisierten Lernen vo-
raussetzen und anderseits diese Fähigkeit bei den Maturandinnen und Maturanden weiterent-
wickelt werden muss. Mit einem auf fünf Jahre befristeten Schulversuch «Begleitetes selbstorga-
nisiertes Lernen» ab Schuljahr 2020/2021 nahm die KSSO diese Thematik im Gymnasium vertieft 
auf. Im Verlaufe der Projektphase erhielt das Modell den Namen «ELMA» (Eigenständiges Ler-
nen mit Anleitung). Ab Sommer 2024 erfolgte, nach Vorliegen der Maturitätsergebnisse der ers-
ten ELMA-Klassen, eine Evaluation des Schulversuchs. Die Universität Zürich attestierte in ihrem 
Schlussbericht dem ELMA-Modell eine gelungene Umsetzung der Förderung des selbstständigen 
Lernens. Das ELMA-Modell wird auf Beginn des Schuljahres 2027/2028 in das reguläre Angebot 
der KSSO überführt.  

Seit ihrer Einführung im Jahr 2004 hat sich die Fachmittelschule (FMS) erfolgreich als Zubringer 
zu tertiären Bildungsgängen, insbesondere in den Bereichen Pädagogik, Gesundheit und Soziale 
Arbeit, positioniert. Die EDK hat im Oktober 2018 das geltende Reglement über die Anerken-
nung der Abschlüsse von Fachmittelschulen und den revidierten Rahmenlehrplan verabschiedet. 
Die Totalrevision auf eidgenössischer Ebene machte eine Anpassung der Stundentafel nötig und 
bewirkte eine vollständige Überarbeitung des kantonalen Lehrplans für die Fachmittelschule. 
Die Umsetzung erfolgt seit Sommer 2021. Die EDK hat im Januar 2024 die vom Kanton Solo-
thurn an den Fachmittelschulen in Olten und Solothurn ausgestellten Fachmittelschulausweise 
nach neuer Stundentafel und überarbeitetem Lehrplan erneut anerkannt. 

Im Schuljahr 2024/2025 traten jene Schülerinnen und Schüler in das Fachmaturitätsjahr ein, wel-
che nach neuem Lehrplan FMS unterrichtet wurden. Für die Zusatzleistungen des Fachmaturi-
tätsjahrs der Berufsfelder Gesundheit und Soziale Arbeit erfolgten keine Änderungen, da in die-
sen Berufsfeldern wie bisher ein Praktikum absolviert werden muss. Für das schulische Fachma-
turitätsjahr des Berufsfeldes Pädagogik wurden Anpassungen nötig, da diese Schülerinnen und 
Schüler mit anderen Voraussetzungen aus der dreijährigen FMS übertreten. In die als reines The-
oriejahr strukturierte Fachmaturität Pädagogik wurde ein obligatorischer Praxiseinsatz inte-
griert, welcher einen vertieften Einblick in das Praxisfeld der Zyklen 1 und 2 ermöglicht. Die Eva-
luation des ersten Durchgangs bei den beteiligten Schulen sowie den Fachmaturandinnen und 
Fachmaturanden fiel durchwegs positiv aus. Die Fachmaturitätsabschlüsse in den Berufsfeldern 
Gesundheit, Pädagogik und Soziale Arbeit werden mit Beschluss der EDK vom 21.10.2024 wei-
terhin anerkannt. 
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Bei Schülerinnen und Schülern der Sekundarschule P entscheiden die Zeugnisnoten am Ende der 
Sekundarschule P über die Aufnahme ins Gymnasium. Die Schülerinnen und Schüler werden prü-
fungsfrei aufgenommen, wenn sie am Ende der zweiten Klasse die Promotionsbedingungen er-
füllen. 

Die Gebäude der Kantonsschule Solothurn (KSSO) sind aus baulicher, technischer und insbeson-
dere aus räumlicher sowie pädagogischer Sicht nicht mehr zeitgemäss. Der Kantonsrat hat in sei-
ner Sitzung vom 12. März 2025 den Regierungsrat mit der Umsetzung der Variante 3 «Dezentral 
KSSO + PH» beauftragt. Die Schulnutzung wird auf die beiden bestehenden Standorte der KSSO 
und der Pädagogischen Hochschule (PH) aufgeteilt. Ab Schuljahr 2025/2026 erfolgt die Teilüber-
nahme der PH, und es werden vorübergehend Schulraumprovisorien in Elementbauweise auf 
dem Sportplatz der PH aufgestellt. Das Führen von zwei Standorten wird höhere Kosten zur 
Folge haben. 

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates 

 

 

3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe 

3.1 Leistungserbringer 

Name Produktegruppe Leistungserbringende Dienststelle/Abteilung 
1. Gymnasien 

Kantonsschule Olten, Kantonsschule Solothurn  
2. Sekundarschule P 
3. Fachmittelschulen 
4. Weitere Bildungsgänge 

  

Legislaturplan 2021–2025 Enthalten in Pro-
duktegruppen 

Nr. Handlungsziel  1 2 3 4  
B.3.5.3    Bildungsreformen des Bundes umsetzen X     
B.3.6.1    Umsetzung Impulsprogramm und Leitlinien X X X X  

Legislaturplan 2025–2029 (noch nicht genehmigt) Enthalten in Pro-
duktegruppen 

Nr. Handlungsziel  1 2 3 4  
B.3.5.2  Zweckmässige Infrastrukturen für die kantonalen Schulen sichern X X X X  
B.3.5.3  Bildungsreformen des Bundes umsetzen: Gymnasiale Maturität X     
B.3.5.6  Informatikstrategie für kantonale Schulen Sekundarstufe II umset-
zen und weiterentwickeln 

X X X X  

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2026–2029 Enthalten in Pro-
duktegruppen 

Nr Massnahme 1 2 3 4  
 5593 Zweckmässige Infrastrukturen für die kantonalen Schulen sichern  X X X X  
 5802 Bildungsreformen des Bundes umsetzen X     
 5804 Bildung und Digitalisierung: Umsetzung Impulsprogramm und Leit- 
  linien 

X X X X  
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3.2 Produktegruppen 

3.2.1 Produktegruppe 1: Gymnasien 
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3.2.2 Produktegruppe 2: Sekundarschulen P 
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3.2.3 Produktegruppe 3: Fachmittelschulen (FMS) 

 

3.2.4 Produktegruppe 4: Weitere Bildungsgänge 
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3.3 Saldovorgaben und Verpflichtungskredit 

3.3.1 Saldovorgabe 

 

3.3.2 Verpflichtungskredit 

 

3.4 Personal 

 

Bemerkung: Basis für den geplanten Pensenbestand 2026–2028 sind die Erfahrungswerte aus 
den Vorjahren. Weiter wurden die zusätzlichen Klassen, die Altersentlastungen sowie die Stell-
vertretungen bei Krankheit und Unfall einberechnet. 

3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen 

3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag 

Im Vergleich zu der vergangenen Globalbudgetperiode sind keine wesentlichen Änderungen im 
Leistungsauftrag eingetreten. 
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3.5.2 Einfluss Massnahmenplan 2024 

Die vom Regierungsrat beschlossene Massnahme G_DBK_01 verlangt die Einführung einer Prü-
fungsgebühr für den Abschluss im Gymnasium, der Fachmittelschule und der Fachmaturität Pä-
dagogik. Die Prüfungsgebühr beträgt für: 

a. die gymnasiale Maturität 250 Franken 

b. den Abschluss mit Fachmittelschulausweis 250 Franken 

c. die Fachmaturität Pädagogik 250 Franken 

Die jährlichen Mehreinnahmen werden auf 120'000 Franken geschätzt. 

Mit der Änderung des Gebührentarifs im Geschäftskreis des Departements des Innern (DDI) soll 
gleichzeitig die Änderung seitens DBK umgesetzt werden. Die Behandlung des Gebührentarifs 
im Kantonsrat ist für September 2025 geplant. Aufgrund der Referendumsfrist ist der Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der 1. Januar 2026. Eine Prüfungsgebühr wird an den Kantonsschulen nach 
der Überarbeitung der rechtlichen Grundlagen erstmals im Schuljahr 2026/2027 verlangt. 

3.5.3 Laufende Globalbudgetperiode 
 
Verpflichtungskredit GB-Periode 2023–2025 

 
in Mio. CHF 

Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss KRB SGB Nr. 0154/2022 122.7 
+1,5 % Lohnerhöhung infolge Teuerungsausgleich per 1. Januar 2023  
gemäss RRB Nr. 2022/1659 vom 7. November 2022 

+2.3 

+2,0 % Lohnerhöhung infolge Teuerungsausgleich per 1. Januar 2024  
gemäss RRB Nr. 2023/2016 vom 5. Dezember 2023 

+2.1 

Bereinigter Verpflichtungskredit 
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE23 + RE24 + VA25) 

127.1 
127.3 

Zu begründende Differenz   +0.2 
  

 
  

Begründung Detail Total 
Total Personalaufwand   +1.5 
- Kürzung beantragter Verpflichtungskredit durch den Kantonsrat 

(SGB 0154/2022 vom 13. Dezember 2022) 
+1.5  

    
Total Sachaufwand    -0.1 
- Die finanziellen Mittel für die Umsetzung der Informatikstrategie 

an den kantonalen Schulen der Sekundarstufe II wurden vollständig 
unter der Kostenart «Anschaffung Informatik» budgetiert. Der tat-
sächliche Aufwand lag jedoch um 0.5 Mio. Franken unter dem 
Budget, da ein Teil der Anschaffungen aktiviert werden musste. 
Dadurch stiegen die Abschreibungen um 0.4 Mio. Franken über den 
ursprünglich budgetierten Betrag. 

-0.1  

- Die übrigen nicht aktivierbaren Anschaffungen wurden auf ein Mi-
nimum reduziert. 

-0.3  
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3.5.4 Neue Globalbudgetperiode 

Vergleich der laufenden und zukünftigen GB-Periode in Mio. CHF 
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits 2023–2025 
(RE23 + RE24 + VA25) 

127.3 

Beantragter Verpflichtungskredit 2026–2028 137.7 
Zu begründende Differenz  +10.4 
   

Begründung Detail Total 
Total Personalaufwand   +9.0 

 

- Mehraufwand Besoldungen und Sozialleistungen Lehrpersonen we-
gen 17 zusätzlichen Klassen.  

+5.1  

 

- Teuerung 2024, welche im Jahr 2023 nicht enthalten ist. +1.0  

 

- Mehraufwand Besoldungen und Sozialleistungen für Hauswart-
team, Gärtnerinnen/Gärtner und Reinigungspersonal am neu hinzu-
gekommenen Standort der Kantonsschule Solothurn. 

+1.2  

 

- Stufenanstiege Personal +1.7  
 
Total Sachaufwand  

  
+2.8 

 

- Aufgrund des zusätzlichen neuen Standorts der Kantonsschule Solo-
thurn sind Mehrkosten beim Liegenschaftsunterhalt und dem Reini-
gungsunterhalt zu verzeichnen.  

+0.5  

 

- Aufbau der IT-Infrastruktur am zusätzlichen neuen Standort führt 
zu Mehraufwand. 

+0.5  

 

- Steigerung bei den nicht aktivierbaren Anschaffungen (u.a. Mobi-
liar) für den zusätzlichen neuen Standort. 

+0.9  

 

- Wegen des zusätzlichen neuen Standorts ist ein Mehraufwand bei 
den Energiekosten zu verzeichnen.  

+0.9  

  

- Mehraufwand bei den Energiekosten – die Preise verhalten sich sehr 
volatil 

+0.5  

- Mehraufwand bei den Informatik-Lizenzkosten im Zusammenhang 
mit der Umsetzung IT-Strategie Kantonale Schulen Sekundarschule 
II. 

+0.2  

- Durch die fortschreitende Digitalisierung des Unterrichts werden 
Lehrmittel zunehmend in digitaler Form beschafft. Dies führt zu ge-
ringeren Ausgaben für den Einkauf von Lehrmitteln und Unter-
richtsmaterialien. 

-0.2  

- Die Schulanlässe/Exkursionen wurden leicht zu hoch budgetiert -0.2  
    
Total Erträge  -1.2 
- Ein Anstieg der Anzahl ausserkantonaler Schülerinnen und Schüler 

führt zu höheren Einnahmen bei den Schulgeldern. 
-0.5  

- Eine höhere Anzahl Schülerinnen und Schüler als ursprünglich bud-
getiert an der Sekundarschule P und im 1. Gymnasium führt zu zu-
sätzlichen Einnahmen bei den Gemeindebeiträgen. 

-0.5  

- Mehreinnahmen bei den verschiedenen Erträgen -0.2  
   
Total   +0.2 
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Total Ertrag   -1.4 

 

- Mehreinnahmen bei den Gemeindebeiträgen aufgrund von mehr 
Schülerinnen und Schülern Sek P 

-1.1  

 

- Mehreinnahmen bei den ausserkantonalen Schulgeldern aufgrund 
von mehr Schülerinnen und Schülern 

-0.3  

  
Total   +10.4 

4. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen 

 

Bemerkung: Umsetzung der Informatikstrategie kantonale Schulen Sekundarstufe II (RRB Nr. 
2017/521 vom 21. März 2017). Geplante Anschaffung von Geräten für die Sekundarschule P zu-
lasten der Investitionsrechnung. 

5. Rechtliches 

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit) nicht dem 
fakultativen Referendum nach Artikel 36 der Verfassung des Kantons Solothurn vom 8. Juni 
1986 (KV; BGS 111.1) (Art. 37 Abs. 1 Buchst. c KV). 

6. Antrag 

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussentwurf zuzustim-
men. 

Im Namen des Regierungsrates 

Sandra Kolly 
Frau Landammann 

Yves Derendinger 
Staatsschreiber 
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7. Beschlussesentwurf 

Globalbudget «Mittelschulbildung» für die Jahre 2026 bis 
2028 

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 der 
Kantonsverfassung vom 8. Juni 19861), gestützt auf § 19 Absatz 1 und § 20 des Gesetzes über die 
wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)2), nach Kenntnis-
nahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 23. September 2025 (RRB Nr. 
2025/1571), beschliesst: 

1. Für das Globalbudget «Mittelschulbildung» werden für die Jahre 2026 bis 2028 folgende 
Produktegruppen und Ziele festgelegt: 

1.1. Produktegruppe 1: Gymnasien 
 

1.1.1. Fundierte, qualitativ hochstehende Allgemeinbildung zur Vorbereitung auf 
das Universitätsstudium nach den Vorgaben der EDK und des Bundes 

1.1.2. Kostengünstige Ausbildung 

1.2. Produktegruppe 2: Sekundarschulen P 
 

1.2.1. Grundlegende, qualitativ hochstehende Allgemeinbildung als Vorberei-
tung auf die Maturitätslehrgänge 

1.2.2 Kostengünstige Ausbildung 

1.3. Produktegruppe 3: Fachmittelschulen (FMS) 
 

1.3.1. Bedarfsgerechte, qualitativ hochstehende Vorbereitung auf anspruchsvolle Be-
rufsausbildungen an Fachhochschulen und höheren Fachschulen nach den Vorga-
ben der EDK 

1.3.2 Kostengünstige Ausbildung 

1.4. Produktegruppe 4: Weitere Bildungsgänge 
 

1.4.1. Führung von Vorkursen zur optimalen Vorbereitung auf Vorschul- und Primar-
stufenstudiengänge sowie Führung von Passerellenlehrgängen 

2. Für das Globalbudget «Mittelschulbildung» wird als Saldovorgabe für die Jahre 2026 bis 
2028 ein Verpflichtungskredit von 137'698'000 Franken beschlossen. 

3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget «Mittelschulbildung» wird bei einer vom Re-
gierungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages vom 
25. Oktober 2004 (GAV)3) angepasst.  

 _______________  

1) BGS 111.1. 
2) BGS 115.1. 
3) BGS 126.3. 
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4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

Im Namen des Kantonsrates 
 

Präsident Ratssekretär 

 
 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 
 

Verteiler KRB 

Departement für Bildung und Kultur 
Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen 
Kantonsschule Olten, Thomas Henzi, Rektor a.i., Hardwald, 4600 Olten 
Kantonsschule Solothurn, Christina Tardo-Styner, Rektorin, Herrenweg 18, 4502 Solothurn 
Finanzdepartement 
Amt für Finanzen 
Kantonale Finanzkontrolle 
Parlamentscontroller 
Parlamentsdienste 


